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RS OGH 1988/10/18 15Os117/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1988

Norm

StPO §285c

StPO §285d

Rechtssatz

Zustellung einer auf Erledigung im Gerichtstag abgestellten Stellungnahme der Generalprokuratur an den

Rechtsmittelwerber (Verteidiger), dem eine binnen vierzehn Tagen zu erstattende schriftliche Äußerung anheimgestellt

wird, im Hinblick auf eine in Betracht gezogene Erledigung der Nichtigkeitsbeschwerde schon in nichtö;entlicher

Sitzung (Ausführung nur im Akt).
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